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RS OGH 1998/5/5 B2U23/97R
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1998

Norm

ASVG §175 Abs1

ASVG §176 Abs1 Z6

Rechtssatz

Nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten liegen vor, wenn der Betrieb im Sinne des Gewerberechts nicht gewerbsmäßig

geführt wird und der Unternehmer ihn nicht auf längere Zeit gesichert angelegt hat.

Veröff: SGb 1999,193
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